
Hermann-Löns-Straße 38
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 6783-0
bewerbung@bbz-ahrensburg.de
www.bbz-ahrensburg.de
  

FHR Schuljahr 2026 Seite 1 von 2 

Ergänzungsunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife 
an der Beruflichen Schule 

Informationen über den zweijährigen ausbildungsbegleitenden 
Ergänzungsunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife, an dem zum Teil 

online teilgenommen werden kann.

1. Ergänzungsunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife (FHR) in der
Berufsschule

Das Berufsbildungszentrum Ahrensburg bietet Auszubildenden zeitgleich mit dem Beginn 
des zweiten Lehrjahres die Möglichkeit, mit dem Berufsschulabschluss durch 
Ergänzungsunterricht in den Abendstunden auch die Fachhochschulreife zu erwerben. 
Nach erfolgreichem Abschluss der Fachhochschulreife besteht im Anschluss mit Beginn 
des neuen Schuljahres die Möglichkeit, im Rahmen der einjährigen Berufsoberschule 
(BOS  Vollzeit) die Fachgebundene bzw. Allgemeine Hochschulreife an der Beruflichen 
Schule des Kreises Stormarn in Ahrensburg zu erwerben. 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme am Unterricht

• Mittlerer Schulabschluss (bzw. gleichwertiger Abschluss) zu Beginn der Ausbildung
absolviertes erstes Ausbildungsjahr und mindestens befriedigende Leistungen im Unterricht
der Berufsschule.

• Bereitschaft, die zusätzliche Lernleistung über 2 Jahre zu erbringen.

(3 Kurse á 40 Stunden) = 120 Stunden 
(3 Kurse á 40 Stunden) = 120 Stunden 
(4 Kurse á 40 Stunden) = 160 Stunden 
(2 Kurse á 40 Stunden) = 80 Stunden 

3. Unterrichtsfächer
Deutsch 
Englisch 
Mathematik 
Naturwissenschaften 
Politik (2 Kurse á 40 Stunden) = 80 Stunden 

Summe: 560 Stunden 

4. Unterrichtszeiten
Dienstag: 18:15 – 21:30 Uhr 
Donnerstag: 18:15 – 21:30 Uhr 

5. Voraussetzungen für den Erwerb der Fachhochschulreife

• Regelmäßige, erfolgreiche Teilnahme am Zusatzunterricht (halbjährliche 
Abschlussklausuren). 

• Bestehen der schriftlichen Abschlussprüfungen (Deutsch / Englisch / Mathematik).
• Erfolgreich abgeschlossene, mindestens 3-jährige Berufsausbildung (Berufsabschluss-

prüfung und -zeugnis).
• Eine Verkürzung von 3-jährigen Berufsausbildungen ist nicht möglich, da der FHR-Kurs nur

in Verbindung mit dem Berufsschulunterricht möglich ist.

6. Unterrichtsbeginn
Am zweiten Dienstag eines jeden neuen Schuljahres.
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7. Anmeldung
Anträge auf Aufnahme für das jeweils am 01. August beginnende Schuljahr sind in der Zeit vom 
01. Februar bis zum 31. Mai an das Berufsbildungszentrum Ahrensburg zu stellen. Die dafür 
erforderlichen Aufnahmeanträge sind im Sekretariat der Schule oder auf unserer Homepage 
erhältlich.

Der Anmeldung sind beizufügen: 
• Lichtbild
• Eine tabellarische Darstellung des schulischen und beruflichen Werdeganges.
• Kopie des Abschlusszeugnisses über den Mittleren Schulabschluss oder ein als gleichwertig

anerkanntes Zeugnis, das den Fachoberschulvermerk enthält.
• Kopie des Berufsschulzeugnisses.

Unvollständige Anträge werden unbearbeitet nach Ablauf der Bewerbungsfrist zurückgegeben. 
Eine Zusage für einen Schulplatz erfolgt schriftlich. 

Für den Fall, dass der Kurs aufgrund mangelnder Teilnehmerzahlen nicht zustande 
kommt, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung. 
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